Muster-Dienstvereinbarung zum Thema „Entgelt / Eingruppierung / Stufenzuordnung“

Dienstvereinbarung
zwischen Dienstgeber und Mitarbeitervertretung zum Thema „Entgelt/Eingruppierung/Stufenzuordnung“

§ 1 Zweck der Dienstvereinbarung
Diese Dienstvereinbarung regelt Grundsätze der Eingruppierung, Stufenzuordnung, Entgelttransparenz und der Beteiligung der Mitarbeitervertretung gemäß Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO).
Sie dient der Sicherstellung einer einheitlichen, nachvollziehbaren und rechtskonformen Entgeltpraxis im Geltungsbereich der AVR.
Ziel ist eine faire, diskriminierungsfreie und transparente Entgeltfindung für alle Mitarbeitenden.

§ 2 Geltungsbereich
Die Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden im Geltungsbereich der AVR (bitte einfügen: etwa AVR Caritas/AVR DW EKD/interne AVR-Ordnung), die in einem Arbeitsverhältnis zur Einrichtung stehen.

§ 3 Grundsätze der Eingruppierung
Die Eingruppierung erfolgt ausschließlich tätigkeitsbezogen nach den in den AVR geregelten Tätigkeitsmerkmalen.
Maßgeblich ist die tatsächlich dauerhaft auszuübende Tätigkeit (Tätigkeitsbild), nicht die Stellenbezeichnung.
Der Dienstgeber verpflichtet sich, bei jeder Eingruppierungsentscheidung
	•	die maßgeblichen Tätigkeitsmerkmale schriftlich zu prüfen,
•	die Zuordnung nachvollziehbar zu begründen,
•	die erforderlichen Unterlagen der Mitarbeitervertretung 
	vorzulegen.

Änderungen der Eingruppierung erfolgen, wenn
	•	Tätigkeiten sich dauerhaft und wesentlich ändern oder
•	der/die Mitarbeitende die Voraussetzungen eines höheren
	Tätigkeitsmerkmals erfüllt.

§ 4 Stufenzuordnung und Anerkennung von Berufserfahrung
Die Stufenzuordnung erfolgt gemäß den AVR-Regelungen transparent und nachvollziehbar. Relevante Berufserfahrung wird nach § … AVR berücksichtigt.

Der Dienstgeber verpflichtet sich, im Einzelfall
	•	frühere einschlägige Berufserfahrung vollständig zu prüfen,
•	die Entscheidung schriftlich zu dokumentieren,
•	die Mitarbeitervertretung über die Entscheidung und ihre 
	Begründung zu informieren.
Die Mitarbeitervertretung wird bei Streitfällen auf Wunsch der Mitarbeitenden beratend hinzugezogen.
§ 5 Transparenz der Entgeltpraxis
Neue Mitarbeitende erhalten spätestens mit Vertragsabschluss eine transparente Darstellung:
	•	ihrer Entgeltgruppe
•	ihrer Stufe
•	der Berechnung der Stufenzuordnung
•	eventueller Zulagen
Mitarbeitende können jederzeit Einsicht in ihre Entgeltunterlagen verlangen.
Der Dienstgeber stellt der Mitarbeitervertretung jährlich eine anonymisierte Entgeltübersicht bereit, aus der Entgeltgruppen, Stufen und Zulagen hervorgehen.

§ 6 Beteiligung der Mitarbeitervertretung
Die Mitarbeitervertretung ist vor jeder Eingruppierung und Stufenzuordnung zu beteiligen. Der Dienstgeber legt der Mitarbeitervertretung schriftlich vor:
	•	Tätigkeitsbeschreibung, Zuordnung zu den Tätigkeitsmerkmalen
•	Entgeltgruppe und Stufe
•	Begründung der Entscheidung
•	gegebenenfalls anerkannte Berufserfahrung
Der Dienstgeber verpflichtet sich, der Mitarbeitervertretung die gesetzlich vorgesehene Prüf- und Reaktionsfrist einzuräumen.
Ohne ordnungsgemäße Beteiligung der Mitarbeitervertretung ist eine Eingruppierungsentscheidung nicht wirksam.

§ 7 Verfahren bei Unstimmigkeiten
Bei Differenzen über Eingruppierungen, Stufen oder Tätigkeitsmerkmale findet zunächst ein gemeinsames Klärungsgespräch zwischen Dienstgeber und Mitarbeitervertretung statt.
Kommt keine Einigung zustande, wird das Verfahren gemäß MAVO durchgeführt (Zustimmungsverweigerung/Anrufung der Einigungsstelle oder diözesane kirchliche Schlichtungsstelle).

§ 8 Überprüfung bestehender Eingruppierungen
Mitarbeitende können die Überprüfung ihrer Eingruppierung schriftlich beantragen. Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertretung über eingehende Überprüfungsanträge. Die Mitarbeitervertretung wirkt auf Wunsch der Mitarbeitenden beratend und/oder unterstützend mit.

§ 9 Fortbildung und Qualifikation
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung fördern gemeinsam eine qualifikationsgerechte Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Qualifizierungsmaßnahmen, die ein höheres Tätigkeitsmerkmal erfüllen, werden bei der Eingruppierung berücksichtigt.

§ 10 Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutz-Grundverordnung streng vertraulich behandelt. Die Mitarbeitervertretung erhält nur Daten, die für die Beteiligung erforderlich sind.




§ 11 Inkrafttreten, Laufzeit und Kündigung
Diese Dienstvereinbarung tritt am … in Kraft.
Sie gilt bis auf Weiteres und kann mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden.
Nach Kündigung gilt sie bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung weiter.

§ 12 Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und der Zustimmung beider Seiten.

______________
Ort, Datum

______________
Unterschriften

